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POSTANSCHRIFTDer Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Postfach 1468, 53004 Bonn

ZUSTELL-UND LIEFERANSCHRIFTGraurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn

VERKEHRSANBINDUNGStraßenbahn 61 und 65, Innenministerium
Bus 550 und SB60, Innenministerium

BETREFFVermittlung bei Anfrage „Realisierung des Bahnhaltepunktes Solingen Landwehr“ 
[#204389] [#204389]

Sehr ████████,

Sie haben bei der DB Netz AG, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen der Deut-
schen Bahn AG, um Zusendung von Dokumenten zur Realisierung eines zusätzlichen 
Bahnhaltepunktes in Solingen Landwehr (z. B. Zeitplanung, Drucksachen, Präsentationen, 
Besprechungsnotizen, Konzeptpapiere, Projektentwürfe, Zielaufstellungen, Kostenpla-
nung) gebeten und eine abschlägige Antwort erhalten. Daher bitten Sie den BfDI um Ver-
mittlung. Ihrer Meinung nach sei die DB Netz AG eine auskunftspflichtige Stelle im Sinne 
des § 1 Abs. 1 S. 3 Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG).

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 IFG ist im vorgenannten Fall der Antrag an die Behörde zu richten, die 
sich der natürlichen oderjuristischen Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-
rechtlichen Aufgaben bedient. Daher rege ich an, dass Sie Ihren Antrag an das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur richten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

██

HAUSANSCHRIFTGraurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn

FON (0228) 997799-██
FAX (0228) 997799-▌▌█

E-MAIL referat25@bfdi.bund.de 

BEARBEITET VON█████

INTERNETwww.bfdi.bund.de

DATUM Bonn, 01.02.2021
GESCHÄFTSZ.25-724/006 II#0376

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.

█████████████████
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